
Beteiligungskonzeption 
1. Beteiligungsgegenstand und Zielsetzungen 
Haushaltssanierung 
Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplans 2020 ff. 
 
2. Rahmenbedingungen/Punkte die vorab zu klären sin d  
Die BürgerInnen können im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Ideen und Vorschläge in 
den Prozess der Haushaltsplanung einbringen. 
 
3. Auswahl und Ansprache der zu Beteiligenden 
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oberhausen 
 
4. Prozessplanung 
Der Entwurf zum Haushaltsplan 2020 wird am 23.09.2019 in den Rat der Stadt eingebracht. 
Im Anschluss daran haben die BürgerInnen die Möglichkeit, sich mit Vorschlägen im Online-
Forum auf der Internetseite der Stadt Oberhausen einzubringen. Eine weitere 
BürgerInneninformation ist für Herbst 2019 vorgesehen. 
 
5. Finanz- und Personalressourcen (Mehrfachnennung möglich) 
☒ im Rahmen der Arbeitszeit der städtischen MitarbeiterInnen 
☐ Begleitung durch Stadtteilbüros 
☒ zusätzliche Finanz- und Personalressourcen (z. B. externe Moderation) 
Aktuell wird im Rahmen des Beteiligungsprozesses von einem Aufwand in Höhe von ca. 
5.000 EUR ausgegangen. 
 
6. Öffentlichkeitsarbeit (Mehrfachnennung möglich) 
☐ Pressemitteilung ☐ Veröffentlichung im Kalender Bürgerbeteiligung ☐ Flyer ☐ Plakate 
☐ Einwurfsendungen ☐ Veröffentlichung im Oh! Stadtmagazin ☒ Sonstiges: Online-

Bürgerforum sowie BürgerInneninformationsabend(e). 
 
7. Dokumentation  
Zentrale Erfassung und Eingangsbestätigung der eingebrachten Vorschläge (Posteingänge, 
eMaileingänge, Onlineposting…). 
 
8. Ergebnisreflexion und –transfer  
Die durch die BürgerInnen eingebrachten Ideen und Vorschläge werden nach 
Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Oberhausen in die Maßnahmenliste des 
Haushaltssanierungsplanes mit aufgenommen. Darüber hinaus werden die Ideen und 
Anregungen durch die zuständige Fachverwaltung geprüft und das Ergebnis wird innerhalb 
des Online-Bürgerforums veröffentlicht. 
 


